
Allgemeine Ausstellungsordnung des VDWB e.V.

1. Die Ausstellungsordnung gilt für alle Schauen und Ausstellungen des 
VDWB e.V. 

2. Ausstellungsberechtigt sind alle Welsh Black Züchter deren Tiere im 
deutschen Herdbuch geführt werden und die Mitglied im VDWB e.V. 
sind. Andere(z.B. ausländische) Zuchtbetriebe oder Nichtmitglieder 
können auf Vorstandsbeschluss zugelassen werden. Der 
Vorstandsbeschluss kann für eine Veranstaltung oder einen einzelnen 
Teilnehmer gefasst werden.

3. Es dürfen ausschließlich gesunde Tiere aus seuchenfreien Beständen 
ausgestellt werden. Die Vorgaben der zuständigen Veterinäraufsicht sind 
einzuhalten, sie (die Veterinäraufsicht) entscheidet endgültig über die 
Teilnahme vor Ort.

4. Die Ausstellung und Vorführung der Tiere erfolgen auf eigene 
Verantwortung und Gefahr der Besitzer und Tierhalter- auch Dritten 
gegenüber. Die ausgestellten Tiere sind zumeist durch die eigene 
Betriebshaftpflichtvers. ausreichend versichert. Sollte dies bei einem 
Aussteller nicht der Fall sein obliegt es dem Aussteller selbst für 
entsprechenden Versicherungsschutz zu sorgen.  Schäden und 
Erkrankungen an Ausstellungstieren sowie Unfälle oder 
Sachbeschädigungen, die durch Tiere verursacht werden, gehen zu Lasten 
des Besitzers/Tierhalters. Die Gültigkeit dieses Passus wird eingeschränkt 
wenn übergeordnete Veranstalter (z.B. Messe Berlin, Grüne Woche) die 
Haftung übernehmen.

5. Die zur Schau erschienenen Tiere werden nach der Klasseneinteilung der 
Schauleitung vorgestellt.

6. Die Schauleitung wird durch den Vorstand eingesetzt. Aussteller und 
Begleitpersonal unterwerfen sich den Anordnungen der Schauleitung.

7. Fütterung und Pflege obliegen den Tierhaltern, desgleichen die Sorge für 
ausreichendes Begleit- und Pflegepersonal. Die Vorschriften der BG sind 
zu beachten.

8. Die festgesetzten Auftriebzeiten sind einzuhalten, Abtrieb erst nach 
Freigabe durch die Schauleitung. An- und Abtransport geschehen 
grundsätzlich auf eigenes Risiko.


